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 H 701-17300  
 ____________________________________________________ 

 Versicherungsschein-Nr. (Bitte stets angeben) 

 
Firma                 
Wilhelm Geiger GmbH & Co. KG   Ø 57528-000 
Wilhelm-Geiger-Str. 1  
87561 Oberstdorf  Ralf-Michael Riecher 
  (0511) 907-   3074  
  (0511) 907- 13074 
 20.04.2026
 
Haftpflichtversicherung 

 
B e s c h e i n i g u n g  

 
Wir bescheinigen hierdurch, dass der vorgenannte Versicherungsnehmer bei uns unter der obigen Versi-
cherungsscheinnummer im Rahmen der dem Vertrag zugrunde liegenden Allgemeinen Versicherungsbe-
dingungen für Betriebs- und Privathaftpflichtversicherung und Besonderen Bedingungen mit seinem bei der 
zuständigen Berufsgenossenschaft eingetragenen gesamten Betriebe einschließlich aller Nebenbetriebe 
gegen die Folgen der gesetzlichen Haftpflicht versichert ist. 
 
Die Deckungssumme der Grunddeckung beträgt je Schadenereignis 
 

 20.000.000 EUR pauschal für Personen- und sonstige Schäden (Sach- und Vermögensschäden) 
   einschließlich Leitungs- und Bearbeitungsschäden 

 
Die Gesamtleistung für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres beträgt das Dreifache dieser 
Deckungssumme.  
 
Versichert ist im Rahmen der Betriebs-Haftpflichtversicherung die gesetzliche Haftpflicht aus Architekten-
/oder Ingenieurleistungen für die von ihm zu erstellenden Bauvorhaben. 
 
Im Rahmen dieses Vertrages besteht Versicherungsschutz für das Umwelthaftpflicht-Basisrisiko und für 
das  Umwelthaftpflicht - Regressrisiko.  Mitversichert gilt ebenso das Anlagenrisiko nach dem Wasserhaus-
haltsgesetz bei “mobilen“ Anlagen / Gebinden mit wasserschädlichen Stoffen. 
 
Die Versicherung ist bis zum 01. Januar 2027, 0 Uhr, mit der Vereinbarung abgeschlossen, dass sie sich 
bis zum Ende des Kalenderjahres und weiter von Jahr zu Jahr stillschweigend verlängert, wenn sie nicht 
bis zum 30. September schriftlich von einer der beiden Vertragsparteien gekündigt wird. 
 
Mitversicherungsnehmer dieses Vertrages ist folgende Firma: 
 
müllerblaustein HolzBauWerke GmbH      
Pappelauer Str. 51 
89134 Blaustein 
 
VHV Allgemeine Versicherung AG 

 

  


